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Darstellung der Vergütungspolitik der Sparkasse und Weberbank im Zusammen-

hang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Vermögensverwal-

tungen 

Sparkasse 

Die Sparkasse stellt im Rahmen ihrer Vergütungspolitik von Gesetzes wegen sicher, 

dass die Leistung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in einer Weise vergü-

tet oder bewertet wird, die mit der Pflicht, im bestmöglichen Interesse der Kundin-

nen und Kunden zu handeln, kollidiert. Es werden durch die Vergütungspolitik 

keine Anreize gesetzt, durch die ein Finanzinstrument in das verwaltete Portfolio 

aufgenommen bzw. gehalten wird, welches nicht der Anlagestrategie des Ver-

mögensverwaltungsmandats entspricht. Ferner richtet sich die Vergütungsstruktur 

nach Tarifvertrag, ist nicht mit einer risikogewichteten Leistung verknüpft und be-

günstigt keine übermäßige Risikobereitschaft in Bezug auf die Aufnahme von Fi-

nanzinstrumenten mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken in das verwaltete Portfolio. 

Weberbank 

Die von der Sparkasse beauftragte Weberbank ist tarifgebunden. Es finden die 

Tarifverträge für das private Bankgewerbe Anwendung. Ein Teil der Beschäftigten 

wird nach einem Stellenbewertungsverfahren übertariflich bezahlt. Das Vergü-

tungssystem der Weberbank entspricht den an diese gestellten gesetzlichen, ins-

besondere aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Es setzt keine Anreize, die die Ein-

beziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in Entscheidungen ihrer Mitarbeiter gezielt in 

positiver oder negativer Hinsicht beeinflussen. Dies gilt insbesondere für die Durch-

führung der von der Weberbank angebotenen Vermögensverwaltungsleistungen 

aber auch für die Organisation ihres Geschäftsbetriebs 

 


